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Medieneinsatz und Urheberrecht (allgemein)
Nur das, was ausdrücklich erlaubt ist,

ist nicht verboten!

Rechtliche Aspekte bei der Nutzung von Medien im Schulunterricht

Dass Schulunterricht als solcher nicht öffentlich ist, heißt dies nicht, dass deshalb alles erlaubt ist. Mag im Strafrecht gelten, dass alles erlaubt ist, was nicht verboten ist, muss man im Urheberrecht von der umgekehrten Situation ausgehen: 

http://www.mib-rottal.de/index.html?urheberrecht.html   

(in Anlehnung an: Gesamtkonzept der Medienerziehung in der Schule, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Juli 1988; laut juristischer Fachabteilung des KM unverändert gültig!)

  

Soweit in der Schule Medien zum Einsatz kommen, ergibt sich die Zulässigkeit für diesen Einsatz nicht bereits aus dem pädagogischen Zweck. Es sind vielmehr die an den Medien bestehenden Rechte zu beachten. So sind nach dem Urheberrechtsgesetz  (UrhG) persönliche geistige Schöpfungen (= Werke im Sinne des UrhG) urheberrechtlich geschützt. Dieser Schutz bedeutet, dass der Urheber grundsätzlich das ausschließliche Recht der öffentlichen Wiedergabe und der Verwertung seines Werkes hat. Die Leistungen der Künstler, Autoren, Komponisten, Arrangeure und Filmemacher sind nämlich keine „freien Güter“, deren man sich kostenlos bedienen kann. Es handelt sich hier vielmehr um geistiges Eigentum, das ebenso wie das sonstige Eigentum verfassungsrechtlich durch Art. 14 Grundgesetz geschützt ist.
Allgemein ist dabei für die Schulen die Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 24. Juni 1986 KMBl I S. 243 (ber. S. 293) zu beachten.
Dabei sind für Verwendung und Einsatz von Medien folgende Fallgruppen zu unterscheiden:
  

1.  Private Nutzung von Medien
a)
Ein Lehrer kauft in einem Supermarkt eine Videokassette zu einem Thema, das er für den Unterricht besonders geeignet hält und beschließt, die Kassette zu kaufen und in der Schule vorzuführen. Er geht dabei davon aus, dies sei kein Problem, da der Schulunterricht nicht öffentlich sei und keine Kosten erhoben würden.
Zum Einen sind Videokassetten und DVDs, die im Handel erworben werden, stets nur mit dem Recht zur privaten Nutzung und Vorführung ausgestattet. Mag der Schulunterricht auch nicht öffentlich sein, privat ist er keinesfalls! Zum Anderen ist auch die Annahme, die Nutzung sei zulässig, da sie ohne Entgelt, also nichtgewerblich bzw. nichtkommerziell, erfolge, nicht zutreffend. Grund dafür ist, dass das Urheberrecht auch wirtschaftliche Interessen schützt. Selbst eine nichtgewerbliche Vorführung ist geeignet, den Markt zu beeinflussen. Dem Zuschauer ist es nämlich in der Regel egal, wann und wo er einen Film gesehen hat, sein Kaufinteresse sinkt. Das steht den Interessen der Videobranche entgegen.

b)       Eine Lehrkraft hat sich aus einer Bibliothek oder Videothek Medien entliehen bzw. gemietet. Da diese Medien ausschließlich zur privaten Nutzung überlassen werden dürfen, ist für die Lehrkraft nur die private Nutzung zulässig, das heißt die Verwendung im Kreis der Familie, mit Freunden und Bekannten.
c)
Eine Lehrkraft hat sich privat CDs, DVDs, bespielte Audio- oder Videokassetten gekauft. Das Abspielen im privaten Kreis ihrer Familie, mit Freunden etc. ist urheberrechtlich zulässig. Die Urheberrechtsvergütung für diese erlaubte Nutzung wurde mit dem Kaufpreis abgegolten. 

d)
Die  Aufzeichnung  von  Rundfunk-  und Fernsehsendungen zum privaten Gebrauch ist urheberrechtlich zulässig, die Urheberrechtsvergütung ist durch Leerkassetten und Geräteabgabe abgegolten. Die zu diesem privaten Zweck hergestellten Aufnahmen dürfen ebenfalls im privaten Kreis abgespielt werden, da dies keine öffentliche Wiedergabe ist. 
  
2.
Nicht öffentliche Nutzung von Medien im Unterricht
a)
Alle Medien im Verleih der kommunalen Medienzentren (Stadt- und Kreisbildstellen), der Evangelischen Medienzentrale sowie der Landesmediendienste Bayern e.V. sind mit den Verleihrechten zur nichtgewerblichen-öffentlichen Vorführung angeschafft worden und dürfen  soweit sie zum Lehrplan passen und wenn die Altersfreigaben der FSK beachtet werden, nach freier Entscheidung der Lehrkraft im Unterricht - also nicht öffentlich - eingesetzt werden. Diese Medien dürfen keinesfalls kopiert werden.
b)
Die Verwendung einer von einer Lehrkraft privat oder von einer Schule gekauften CD, DVD, Audio- oder Videokassette im Schulunterricht ist urheberrechtlich zulässig, wenn auf der Hülle bzw. im Vorspann nur die öffentliche Nutzung untersagt wird. Die Aufführung in der Klasse ist nicht öffentlich, die Urheberrechtsvergütung wurde mit dem Kauf bereits abgegolten. Ist laut Hüllentext nur die private Nutzung erlaubt, darf das Medium im Unterricht nicht eingesetzt werden.
c)
Der Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, die keine Schulfunksendungen sind, durch die Schule ist urheberrechtlich grundsätzlich nicht zulässig. Es handelt sich hier nicht um einen privaten Gebrauch, Ausnahmen gelten nur für folgende Randbereiche: 
° 
Sendungen, die bloße Nachrichten oder Tagesneuigkeiten zum Gegenstand haben, ohne dass diese zu einem selbstständigen Beitrag verarbeitet werden, mit dem eine Meinung kundgegeben, mit dem überzeugt, belehrt oder unterhalten werden soll (z.B. in einem Korrespondentenbericht, Interview oder Kommentar);
°       Sendungen über Reden bei öffentlichen Verhandlungen vor staatlichen, kommunalen oder kirchlichen Organen (z.B. Parlamentsdebatten);
° 
Sendungen zur Unterrichtung über Tagesfragen;
° 
Sendungen, die von den Sendeanstalten zum generellen Mitschnitt freigegeben sind; die Freigabe kann sich z.B. aus dem Vorspann der Sendung oder einer entsprechenden Information durch das Kultusministerium ergeben. 
  

Ferner gelten Ausnahmen für kleine Teile einer Sendung (z.B. die Aufzeichnung einer bestimmten Arie aus einer Oper). Das setzt aber voraus, dass man die Aufführung (auch in der zeitlichen Abfolge) genau kennt, da man sonst nicht nur die bestimmte Stelle aufzeichnen könnte: Voraussetzung ist daher, dass das Werk erschienen und somit bekannt ist. Aus einer originären Erstsendung darf also auch kein kleiner Teil mitgeschnitten werden. 
  

d)
Der Mitschnitt von Schulfunksendungen (im Hörfunk und Fernsehen) des Bayerischen Rundfunks ist unter folgenden Voraussetzungen urheberrechtlich zulässig:
° 
Die Bild- oder Tonträger dürfen nur für den Unterricht verwendet werden. 
°
Die Vervielfältigungsstücke sind spätestens am Ende des auf die Übertragung der Sendungen folgenden Schuljahres zu löschen, es sei denn, dem Urheber wird eine angemessene Vergütung gezahlt. 
°
Zur Kontrolle ist für jede Aufnahme festzuhalten, in welchem Schuljahr sie erfolgte. Durch geeignete Maßnahmen (z.B. Verzeichnisse, Speicherung, entsprechende Archivierung u.ä.) ist sicher zu stellen, dass eine rechtzeitige Löschung erfolgt. 
 e)
Die Verwendung einer von einer Lehrkraft zum privaten Gebrauch hergestellten Rundfunk- oder Fernsehaufzeichnung im Unterricht ist urheberrechtlich grundsätzlich unzulässig. Zulässig ist sie nur unter der Voraussetzung, dass die Lehrkraft die Aufzeichnung ausschließlich mit der Absicht zum privaten Gebrauch hergestellt hat und die Verwendung in der Schule auf seltene Ausnahmefälle beschränkt wird. Dem liegt folgende Überlegung zugrunde. Die Schule selbst dürfte die Aufnahme nicht herstellen. Wäre das geschilderte Verfahren regelmäßig (und nicht nur in Ausnahmefällen) zulässig, würde die gesetzliche Regelung umgangen und dem Urheberrechtsberechtigen ein Nachteil entstehen. Darüber hinaus würde bei einer Lehrkraft, die zu Hause Aufzeichnungen mit der Absicht  macht, sie in seinem Unterricht einzusetzen, bereits die tatbestandsmäßige Voraussetzung, dass nämlich die Aufzeichnungen zum privaten Gebrauch bestimmt sind, fehlen, sodass bereits die Aufzeichnung selbst nicht mehr rechtmäßig wäre. Es ist daher keinesfalls zulässig, wenn sich eine Lehrkraft zu Hause ein Archiv von Mitschnitten zu seinem Unterrichtsstoff anlegt und diese dann für die Bereicherung seines Unterrichts verwendet. Das gleiche strenge Verbot gilt für das Anlegen von Archiven mit illegalen Mitschnitten an Schulen.  

3.
Öffentliche Nutzung von Medien

Jegliche Nutzung von Medien, die über den Einsatz im Unterricht hinausgeht (z.B. beim Schulfest, in der Jugend- und Erwachsenenbildung, ...) ist öffentlich. Die bei den kommunalen Medienzentren (Stadt- und Kreisbildstellen), der EMZ und den LMD erhaltenen Medien sind grundsätzlich mit diesem teuer erkauften Recht ausgestattet. Beim Einsatz dieser Medien befinden sich Lehrkräfte stets auf legalem Boden.
Es muss aber dazu einschränkend gesagt werden, dass die Medienzentren nicht das Recht für die öffentliche Wiedergabe von Musik erworben haben, auch wenn diese integrierter Bestandteil eines Films/Videos ist. Dies muss vom Veranstalter bei der GEMA gesondert beantragt werden, wobei man das zweckmäßiger Weise für die gesamte Veranstaltung und nicht für eine einzelne Medienwiedergabe tut. 
Für Veranstaltungen, bei denen kein Eintritt erhoben wird, gibt es recht günstige Pauschalen. Kirchen, Sportvereine etc. sind oft ganz von der GEMA-Gebühr - nicht jedoch von der Anmeldung! - befreit, da die Landeskirchen bzw. Bistümer oder der jeweilige Dachverband oft einen Rahmenvertrag mit der GEMA geschlossen hat. Das muss aber vor Ort geklärt werden.
  

4.   Computerprogramme (Software)
Für den Einsatz von Programmen im Unterricht gelten besondere Bestimmungen. Dabei wird - je nach Firma - zwischen diversen Lizenzen unterschieden, die beachtet werden müssen 
(z. B. Einzel-, Klassenzimmer-, Schullizenz, Einzelverleih- bzw. Klassenverleihlizenz  für Medienzentren/Bildstellen, usw.). Computerprogramme dürfen überhaupt nicht vervielfältigt (kopiert) werden, auch nicht für private Zwecke und auch nicht zum eigenen Gebrauch. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Vervielfältigung ausdrücklich erlaubt ist. 
5.  Vervielfältigungen für Unterrichts- und Prüfungszwecke 
aus: http://www.lehrer-online.de/dyn/9.asp?url=301535.htm
§ 53 Absatz 3 UrhG gestattet nun auch die Herstellung von Vervielfältigungsstücken von kleinen Teilen von Werken, von Werken von geringem Umfang oder von einzelnen Beiträgen aus Zeitungen und Zeitschriften zur eigenen Verwendung im Schulunterricht oder für Prüfungszwecke.
Damit hat der Gesetzgeber die bisherige Begrenzung auf Druckwerke - also insbesondere Werke in Papierform - aufgegeben und ermöglicht dadurch auch die Verwendung solchen Materials, das ausschließlich online zugänglich gemacht wird, also zum Beispiel nur im Internet abrufbar ist.

 

Bedeutung für den Schulalltag

· Eine Lehrkraft kann wie bisher selbstverständlich zum Beispiel einen Zeitungsartikel einer Printausgabe für die Verwendung im Schulunterricht fotokopieren.

· Zudem ist es aber auch gestattet, einen einzelnen Artikel einer Online-Zeitung einzeln oder mehrfach für den Schulunterricht auszudrucken oder einen solchen Ausdruck durch Fotokopie zu vervielfältigen. 

· Daneben ist es weiterhin gestattet, ganze Werke von geringem Umfang für den Schulunterricht zu vervielfältigen. Es kann sich dabei zum Beispiel um kleine wissenschaftliche Arbeiten oder sogar kurze Erzählungen handeln, die online abrufbar sind. 

· In allen Fällen muss aber sichergestellt sein, dass die Vervielfältigung nur erfolgt, wenn und soweit dies zum Gebrauch im Schulunterricht oder zu Prüfungszwecken geboten ist.
· NICHT ZULÄSSIG ist es Auszüge aus Schulbüchern oder von Bildungs- bzw. Lernsoftware zu verwenden, wenn nicht die ausdrückliche Genehmigung zum Kopieren für Unterrichtszwecke besteht z.B. Bergedorfer Kopiervorlagen).
Fallbeispiele

 AV-Medien

	Ein Lehrer nimmt eine Fernsehsendung auf Video auf und zeigt sie am nächsten Tag im Unterricht.
	Ja, wenn es sich um eine Sendung des bayerischen Schulfernsehens handelt, die am Ende des auf die Ausstrahlung folgenden Schuljahres wieder vom Band gelöscht wird.
Ja, wenn es sich um eine Nachrichtensendung handelt.
Nein, bei allen anderen Sendungen, egal ob privater oder öffentlicher Rundfunk

	Ein Kollege mietet in einer Videothek den Film "Schindlers Liste" für den Geschichtsunterricht am nächsten Tag
	Nein, Filme aus Videotheken und Bibliotheken haben nur das Verleihrecht zur privaten Aufführung. Schulaufführungen sind „nicht öffentlich“, aber nicht privat. Ein klarer Verstoß gegen das Urheberrecht liegt somit vor. 

	Schüler bringen am letzten Schultag vor den Ferien gekaufte Videos mit in die Schule. Dürfen diese hier gezeigt werden?
	Nein! Verfahren, die der Bundesverband für Video gegen Lehrkräfte anstrengte, die dies zuließen, endeten mit Schuldsprüchen und Verurteilungen der Lehrkräfte zu Schadensersatz in fünfstelliger Höhe.

	Ein Lehrer entleiht am Medienzentrum einen Film und kopiert ihn, um ihn im nächsten Jahr wieder zu zeigen. Legal?
	Nein. Die Medien des MZ dürfen ausnahmslos nicht kopiert werden. Mit dem Nachkauf von Kopien viel verlangter Medien hoffen wir, unerfreuliche Engpässe in den Griff zu bekommen


  

Internet und Multimedia
  
	Ein Schüler beschafft sich über den Link www.referate.de  Unterlagen, die er in seine Facharbeit einbaut, ohne auf die Quelle zu verweisen.
	Es handelt sich hier um einen klaren Rechtsverstoß. Die Arbeit wird mit ungenügend bewertet.


	Die Schüler stoßen bei kurzer Abwesenheit der Lehrkraft auf strafrechtlich relevantes oder jugendgefährdendes Material im Netz. 

	Achtung, hier liegt eine Verletzung der Aufsichtspflicht vor. Bei Protesten der Eltern sollten Maßnahmen wie Filterprogramme (Cyber Patrol, net nanny..) nachgewiesen werden können. Da auch diese keinen sicheren Schutz bieten, gilt der Grundsatz: Schüler surfen nie ohne Aufsicht! Stellen Sie in Ihrem Kollegium klare Konsequenzen und Verhaltensregeln für das Surfen im Internet auf. Bestehen Sie auf deren Einhaltung!


	Die Schule gestaltet eine Homepage im Netz. Ein Bild des Kollegiums erscheint auf der Startseite.
	Ja, aber nur, wenn alle abgebildeten Personen schriftlich ihr Einverständnis gegeben haben.

	Die Schule gestaltet eine Homepage im Netz. Die Lehrkraft erprobt die neue Digitalkamera und stellt die Bilder der Mitglieder der AG auf die Page.
	Ja, aber nur, wenn das schriftliche Einverständnis aller Erziehungsberechtigten vorliegt.
Achtung: Niemals vollständige Namen von Schülern veröffentlichen (Datenschutz)! 


	Die Bilder eines Schulfestes werden ins Netz gestellt.
	Das ist rechtens, wenn einzelne Individuen nicht hervorgehoben werden. (Auf Entfernung beim Fotografieren achten!)

	Der Oberbürgermeister besucht die Schule, wird fotografiert und erscheint im Bild zusammen mit einem anwesenden Polizisten und 3 Schülern vor dem Stand der AG Verkehrserziehung.
	Bilder von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, dürfen normalerweise veröffentlicht werden, solange sie nicht „ehrenrührend“ sind. Andere Personen auf dem Bild müssen damit einverstanden sein. 


	Schüler entdecken im Netz ein passendes LOGO für ihre Schülerzeitung und laden dieses auf den Schulrechner zur Weiterverarbeitung
	Das ist nur zulässig, wenn der Autor der Ursprungsseite einverstanden und im Besitz der Rechte ist. Clip-Arts etc. aus Standardsoftware sind normalerweise für die Veröffentlichung lizenziert. 


	Die AG Multimedia beschließt, eine Linksammlung zu Jugendthemen anzulegen.
	Dabei sollte in jedem Fall per E-Mail das Einverständnis des Urhebers eingeholt werden. Zudem ist der Leiter der AG für die weitere Verzweigung der Links im pädagogischen Sinn verantwortlich (z.B. vom Link einer Rockgruppe zu einer verfassungswidrigen Organisation in den USA). 

	Die Klasse erstellt mit „Mediator“ eine Präsentation der Schule mit eigenen Bildern, Tönen, Duplikaten von Bildern aus dem Medienzentrum, Ausschnitten aus der „Microsoft Encarta 2000“, Presseartikeln, Jahrgangslisten usw. Diese Arbeit brennt sie auf CD-ROM und verkauft das Produkt am Jahresende für 10.- € an die Eltern.
	Vorsicht! Dies ist eine ganze Armada an Urheberrechts-, Datenschutz- und Persönlichkeitsrechtsverletzungen.



	Ein Kollege möchte zu Unterrichtszwecken gesetzeswidrige Seiten (z. B. rechtsradikale Seiten) bewusst aufzurufen?
	Verboten. Das Aufrufen von gesetzeswidrigen Seiten kann in vielen Fällen zu einer Verwirklichung eines Straftatbestandes oder eines Ordnungswidrigkeitentatbestandes führen. Für den Fall, dass die unterrichtende Lehrkraft die Schüler dazu anhält, diese Seiten (z. B. rechtsextreme Seiten ) aus pädagogischen Zwecken aufzurufen, ist eine Strafbarkeit der Lehrkraft gegeben. Das Ziel der pädagogischen Aufklärung ist als Rechtfertigungsgrund im Strafrecht nicht anerkannt.

	Leider kommt es immer mal wieder vor, dass man unabsichtlich auf jugendgefährdende bzw. gesetzeswidrige Internetseiten stößt.
	In diesem Fall hilft nur, die Seiten im Browser zu schließen. Falls Sie bereit sind, sich für ein "sauberes" Internet einzusetzen, können Sie die folgenden Maßnahmen ergreifen:

Jugendgefährdende Inhalte können Sie unter www.jugendschutz.net (E-Mail: hotline@jugendschutz.net ) melden. Jugendschutz.net ist eine von den Jugendministerinnen und Jugendministern der Länder gemeinsam eingerichtete staatliche Stelle für die Beachtung des notwendigen Jugendschutzes in den neuen Informations- und Kommunikationsdiensten (Multimedia, Internet). Nur gemeldete Seiten können wirksam bekämpft werden.

Falls Sie auf gesetzeswidrige Seiten stoßen, können Sie diese beim Landeskriminalamt melden. Laut Auskunft des LKA werden Personen, die solche Seiten melden strafrechtlich nicht verfolgt, obwohl schon das einfache Aufrufen von Seiten mit ungesetzlichen Inhalten strafbar ist. Leider kommen viele jugendgefährdende Seiten aus den USA. Dort sind die Gesetze bzgl. Darstellung von Pornographie, Gewaltverherrlichung oder Volksverhetzung nicht so streng wie in Deutschland. Aus diesem Grund kann in vielen Fällen gegen diese Seiten nichts unternommen werden.




 
Das neue Urheberrecht
http://stern.de/computer-technik/technik/index.html?eid=513240&id=513505&nv=gmx_ch_ex_tt
	Das neue Urheberrecht, das am  13. September 2003 in Kraft trat, hat zwei entscheidende Neuerungen erfahren:
1. Es ist verboten, Kopierschutzmaßnahmen der Hersteller von DVDs, CDs, Videokassetten oder anderen Datenträgern zu umgehen oder zu knacken.
2. Es ist verboten, Kopien von "offensichtlich rechtswidrig hergestellten Vorlagen" herzustellen. Dieser Passus zielt besonders auf das Herunterladen von Musikdateien und Filmen aus dem Internet oder über Dateitausch-Programme wie Kazaa, Grokster, etc.
Das Recht auf das Erstellen von Kopien für den privaten Gebrauch besteht übrigens immer noch, es kollidiert aber mit dem Verbot des Umgehens von Kopierschutzmaßnahmen. Besonders wegen dieses Widerspruchs ist das neue Gesetz in die Kritik geraten.

	

	Darf ich überhaupt noch irgend etwas kopieren?
	Wie im alten Urheberrechtsgesetz besteht das Recht auf Privatkopie noch immer. Das bedeutet: Für sich selbst, die eigene Familie und Freunde dürfen Kopien erstellt werden, für Kollegen schon nicht mehr. Als Faustregel gilt: Nicht mehr als sieben Kopien anfertigen. Und auf keinen Fall Geld für die Kopien verlangen! Das massenhafte Herstellen von Kopien und deren Verbreitung sind und waren schon immer verboten.

ABER:
Und nun kommt die Einschränkung: Privatkopien dürfen ausschließlich von Datenträgern gezogen werden, die nicht kopiergeschützt sind. Das Umgehen des Kopierschutzes ist trotz des Rechts auf Privatkopie verboten. Übrigens war laut Auskunft des Phonoverbandes in vergangenen zwei Jahren nur jede zehnte verkaufte Audio-CD mit einem Kopierschutz versehen.

	Was ist mit Sicherheitskopien von Software-CDs?
	Es ist immer noch erlaubt, von einem Original-Datenträger genau eine Sicherheitskopie zu erstellen sogar unter Umgehung des Kopierschutzes. Das neue Urheberrecht macht hier eine explizite Ausnahme. Die Sicherheitskopie darf nicht verliehen, verschenkt oder verkauft werden. Und man muss das Original auch besitzen. 

	Muss ich meine alten Kopien vernichten?
	Nein, alte Kopien dürfen Sie behalten. Das Gesetz bezieht sich nicht auf die Vergangenheit.
Wenn diese alten Kopien keinen Kopierschutz mehr enthalten, dürfen sie sogar weiterkopiert werden. Natürlich nur im Rahmen des privaten Gebrauchs. 

	Was droht bei Verstößen gegen das Gesetz?
	Das Umgehen von Kopierschutzverfahren sowie das Herstellen und Verbreiten von Hilfsmitteln (ob Soft- oder Hardware) zum Umgehen des Kopierschutzes kann Geldstrafen bis 100.000 Euro und Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr nach sich ziehen. Wer Raubkopieren gewerblich vertreibt, kann sogar bis zu fünf Jahren in den Knast wandern.

Ausnahme: Privatkopien
Wer gegen das Gesetz verstößt, um Kopien für den privaten Gebrauch zu erstellen, braucht sich nicht vor dem Staatsanwalt fürchten und wird straffrei bleiben. Schadensersatzklagen von Urheberrechtsinhabern drohen aber dennoch und können sehr, sehr teuer werden. 

	Ich besitze Programme (oder Hardware) zum Knacken oder Umgehen von Kopierschutzmaßnahmen. Muss ich diese vernichten?
	Nein, der Besitz solcher Tools ist nicht verboten. Ihre Benutzung schon. 

	Wie erkenne ich kopiergeschützte CDs und DVDs?
	Das neue Gesetz verpflichtet Hersteller, deutlich zu kennzeichnen, ob und mit welchem Verfahren ein Produkt kopiergeschützt ist. 

	Darf ich keine Dateitausch-Programme mehr benutzen?
	Die Dateitauschbörsen selbst sind nicht das Problem, ihre Nutzung ist nicht verboten. Das Herunterladen und vor allem das Bereitstellen von urheberrechtlich geschützten Werken (Musik, Filme, Software, Literatur etc.) ist aber verboten. Hand aufs Herz: Das trifft auf so ziemlich jede Datei zu, die über Peer-2-Peer-Netzwerke getauscht wird. 

	
Gibt es Schlupflöcher im Gesetz?

Das Gesetz legt den Schwerpunkt auf das Verbot des Umgehens des Kopierschutzes. Experten sind sich einig: Schlupflöcher bestehen dort, wo die Wirksamkeit der jeweiligen Kopierschutzmaßnahmen aufhört. Ein Beispiel: Nehmen wir an, ein Kopierschutz verhindert das Abspielen einer Musik-CD auf einem Computer, um auf diese Weise das Brennen der CD zu unterbinden. Dieser Kopierschutz kann aufgrund seines Designs aber niemals verhindern, dass man die CD in der Stereoanlage abspielt und z. B. "nach Altväter-Sitte" auf eine Musikkassette überträgt. In diesem Fall ist die Kopie nicht illegal, weil der Kopierschutz nicht umgangen wurde. Er ist schließlich nicht entwickelt worden, um dieses Verfahren des Kopierens zu unterbinden.

Weitere Beispiele für legales Kopieren kopiergeschützter Datenträger
- Audio-CDs können analog (per Kabel) vom CD-Player auf Musikkassette oder CD-Rekorder kopiert werden.
- Audio-CDs können analog vom CD-Player über den Eingang der Soundkarte auf die Festplatte eines Computers kopiert werden.

- DVD-Filme, die mit dem CSS-Verfahren geschützt sind, können analog vom DVD-Player auf eine Videokassette kopiert werden.
Anmerkungen
- Die genannten Beispiele betreffen nur das Erstellen von Privatkopien. Alles andere ist sowieso verboten.
- Die genannten Beispiele können zu Kopien führen, die von schlechterer Qualität sind als das Original. Bei analogen DVD-Kopien bleibt einem nur eine Version des Films, Zusatzmaterial, Menüs, Surround-Sound, weitere Sprachen etc. gehen verloren.
- Bei bestimmten DVDs, Videos und Sendungen des Pay-TV-Senders Premiere gibt es einen analogen Kopierschutz ("Macrovision"). Wird er eingesetzt, funktioniert das eben genannte Prinzip nicht. Diesen Kopierschutz zu umgehen, ist natürlich verboten.




FREEWARE, SHAREWARE, RAUBKOPIE ...

Es ist zwar nicht unbedingt wahrscheinlich, aber theoretisch können einige Jahre Gefängnis drohen, wenn Software "illegal" verwendet wird. Deshalb einige Hinweise:

1. Sicherungskopie anlegen
Ja, darf angelegt werden, aber kein zweites Mal auf einem anderen Rechner verwendet werden.

2. Office auf eigenem Zweitrechner benutzen
Prinzipiell NEIN, es kommt auf die Versionsnummer an; erlaubt nur bei Office 95 und Office 4x. Ab Office 97 kein Zweiteinsatz erlaubt.

3. Zweitkopie für Notebook
Anwendungssoftware, die für den PC gekauft wurde, darf auf dem Notebook installiert und ausschließlich selbst genutzt werden. Dies gilt nur für Anwendungssoftware, aber nicht für Betriebssysteme.

4. Office-Paket auf verschiedenen Rechner verteilen
Microsoft-Office-Pakete dürfen nicht aufgeteilt werden; Ausnahme siehe Notebook.

5. Raubkopie durch Upgrade legalisieren
NEIN. Upgrade nur mit einer lizenzierten Vollversion gültig.

6. Firmensoftware privat nutzen
Prinzipiell NEIN, außer in der Lizenz ist die private Nutzung ausdrücklich erlaubt

7. Vergriffene, nicht mehr im Handel erwerbbare Software kopieren
NEIN. Der Urheberschutz geht weiter.

8. Software verkaufen
Ja, wenn eine gültige Lizenz vorhanden ist. Sonst gelten die üblichen Bestimmungen, d.h. die Software darf selbst nicht mehr benutzt werden. Vermieten oder Verleihen ist in der Regel ausgeschlossen.

9. Computer mit vorinstallierter Software kaufen
Ja, aber die üblichen Lizenzbestimmungen müssen erfüllt sein.

10. Software per E-Mail weiterverbreiten
Kommt auf den Einzelfall an. Bei Autoren von Shareware und Freeware ist es meist sogar erwünscht; bei Programmen, die normalerweise über den Handel verbreitet werden, ist es in der Regel verboten. 
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Freeware darf für private Zwecke kostenlos und uneingeschränkt genutzt werden kann. Eine Schule ist keine private Einrichtung, deshalb können hier manchmal Einschränkungen. Shareware ist Software, die man für eine best. Zeit zum Testen benutzen darf. (Für beide gelten natürlich die Urheberrechte.)

Jede Nutzung von Medien, die über die private Nutzung hinausgeht, muss lizenzrechtlich erworben werden. Auch wenn die Vorführung in der Schule innerhalb der Schulklasse nicht öffentlich ist, so ist sie keinesfalls privat.
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